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L34009 Abgabenordnung Wien

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

LAO Wr 1962 §54 Abs1;

LAO Wr 1962 §7 Abs1;

1. BAO § 80 heute

2. BAO § 80 gültig ab 01.01.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 200/2023

3. BAO § 80 gültig von 31.12.2004 bis 31.12.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 180/2004

4. BAO § 80 gültig von 01.01.1962 bis 30.12.2004

1. BAO § 9 heute

2. BAO § 9 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Vertreter darzutun, aus welchen Gründen

ihm die Erfüllung abgabenrechtlicher P=ichten unmöglich gewesen sei, widrigenfalls die Abgabenbehörde eine

schuldhafte Verletzung im Sinne des § 7 Abs. 1 WAO annehmen darf. Hat der Vertreter schuldhaft seine P=icht verletzt,

für die Abgabenentrichtung aus den Mitteln der Gesellschaft zu sorgen, so darf die Abgabenbehörde davon ausgehen,

dass die P=ichtverletzung für die Uneinbringlichkeit ursächlich war. Der Geschäftsführer haftet für nicht entrichtete

Abgaben der Gesellschaft auch dann, wenn die Mittel, die ihm für die Entrichtung aller Verbindlichkeiten der

Gesellschaft zur Verfügung gestanden sind, hiezu nicht ausreichten, es sei denn, er weist nach, dass er die

Abgabenschulden im Verhältnis nicht schlechter behandelt hat als bei anteiliger Verwendung der vorhandenen Mittel

für die Begleichung aller Verbindlichkeiten (Hinweis E 3. September 2008, 2003/13/0094; E 27. Februar 2008,

2005/13/0100; E 26. Juni 2007, 2004/13/0032). Hat der Geschäftsführer in dieser Hinsicht nicht nur ganz allgemeine,

sondern einigermaßen konkrete, sachbezogene Behauptungen aufgestellt, die nicht schon von vornherein aus

rechtlichen Gründen unmaßgeblich sind, so hat ihn die Behörde zu einer Präzisierung und Konkretisierung seines

Vorbringens und zu entsprechenden Beweisanboten aufzufordern, die es ihr, nach allfälliger Durchführung eines

danach erforderlichen Ermittlungsverfahrens, ermöglichen zu beurteilen, ob der Geschäftsführer ohne Verstoß gegen

die ihm obliegende Gleichbehandlungsp=icht vorgegangen ist und ob und in welchem Ausmaß ihn deshalb eine

Haftung triEt. Kommt der Geschäftsführer dieser AuEorderung nicht nach, so bleibt die Behörde zu der Annahme

berechtigt, dass er seiner Verp=ichtung schuldhaft nicht nachgekommen ist. Konsequenterweise haftet der

Geschäftsführer dann für die von der Haftung betroEenen Abgabenschulden zur Gänze. Letzteres setzt, wie für den
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Bereich der BAO etwa im hg. Erkenntnis eines verstärkten Senates vom 22. September 1999, 96/15/0049, VwSlg 7440

F/1999, dargelegt wurde, voraus, dass auch der dem Vertreter obliegende Nachweis, welcher Betrag bei anteilsmäßiger

Befriedigung an die Abgabenbehörde abzuführen gewesen wäre, nicht erbracht wird (vgl. auch das hg. Erkenntnis vom

3. September 2008, 2003/13/0094, sowie das hg. Erkenntnis vom 29. März 2004, 2003/17/0066). Damit der

Geschäftsführer seine qualiGzierte Behauptungs- und Konkretisierungslast erfüllt, wäre die Darstellung der konkreten

Gnanziellen Situation der Gesellschaft und ihrer Gebarung im fraglichen Zeitraum erforderlich gewesen (Hinweis E 26.

Juni 2007, 2006/13/0086). Die Behörde ist ihrer Ermittlungsp=icht nachgekommen, indem sie vom Geschäftsführer

eine Liquiditätsaufstellung angefordert hat. Die vorhandenen, allenfalls zur vollständigen Bedienung aller Gläubiger

nicht ausreichenden Mittel sind in der Liquiditätsaufstellung darzustellen.Nach der ständigen Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofes hat der Vertreter darzutun, aus welchen Gründen ihm die Erfüllung abgabenrechtlicher

P=ichten unmöglich gewesen sei, widrigenfalls die Abgabenbehörde eine schuldhafte Verletzung im Sinne des

Paragraph 7, Absatz eins, WAO annehmen darf. Hat der Vertreter schuldhaft seine P=icht verletzt, für die

Abgabenentrichtung aus den Mitteln der Gesellschaft zu sorgen, so darf die Abgabenbehörde davon ausgehen, dass

die P=ichtverletzung für die Uneinbringlichkeit ursächlich war. Der Geschäftsführer haftet für nicht entrichtete

Abgaben der Gesellschaft auch dann, wenn die Mittel, die ihm für die Entrichtung aller Verbindlichkeiten der

Gesellschaft zur Verfügung gestanden sind, hiezu nicht ausreichten, es sei denn, er weist nach, dass er die

Abgabenschulden im Verhältnis nicht schlechter behandelt hat als bei anteiliger Verwendung der vorhandenen Mittel

für die Begleichung aller Verbindlichkeiten (Hinweis E 3. September 2008, 2003/13/0094; E 27. Februar 2008,

2005/13/0100; E 26. Juni 2007, 2004/13/0032). Hat der Geschäftsführer in dieser Hinsicht nicht nur ganz allgemeine,

sondern einigermaßen konkrete, sachbezogene Behauptungen aufgestellt, die nicht schon von vornherein aus

rechtlichen Gründen unmaßgeblich sind, so hat ihn die Behörde zu einer Präzisierung und Konkretisierung seines

Vorbringens und zu entsprechenden Beweisanboten aufzufordern, die es ihr, nach allfälliger Durchführung eines

danach erforderlichen Ermittlungsverfahrens, ermöglichen zu beurteilen, ob der Geschäftsführer ohne Verstoß gegen

die ihm obliegende Gleichbehandlungsp=icht vorgegangen ist und ob und in welchem Ausmaß ihn deshalb eine

Haftung triEt. Kommt der Geschäftsführer dieser AuEorderung nicht nach, so bleibt die Behörde zu der Annahme

berechtigt, dass er seiner Verp=ichtung schuldhaft nicht nachgekommen ist. Konsequenterweise haftet der

Geschäftsführer dann für die von der Haftung betroEenen Abgabenschulden zur Gänze. Letzteres setzt, wie für den

Bereich der BAO etwa im hg. Erkenntnis eines verstärkten Senates vom 22. September 1999, 96/15/0049, VwSlg 7440

F/1999, dargelegt wurde, voraus, dass auch der dem Vertreter obliegende Nachweis, welcher Betrag bei anteilsmäßiger

Befriedigung an die Abgabenbehörde abzuführen gewesen wäre, nicht erbracht wird vergleiche auch das hg.

Erkenntnis vom 3. September 2008, 2003/13/0094, sowie das hg. Erkenntnis vom 29. März 2004, 2003/17/0066). Damit

der Geschäftsführer seine qualiGzierte Behauptungs- und Konkretisierungslast erfüllt, wäre die Darstellung der

konkreten Gnanziellen Situation der Gesellschaft und ihrer Gebarung im fraglichen Zeitraum erforderlich gewesen

(Hinweis E 26. Juni 2007, 2006/13/0086). Die Behörde ist ihrer Ermittlungsp=icht nachgekommen, indem sie vom

Geschäftsführer eine Liquiditätsaufstellung angefordert hat. Die vorhandenen, allenfalls zur vollständigen Bedienung

aller Gläubiger nicht ausreichenden Mittel sind in der Liquiditätsaufstellung darzustellen.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2009:2007130014.X01

Im RIS seit

13.07.2009

Zuletzt aktualisiert am

22.11.2010

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/entscheidung/25098
https://www.jusline.at/entscheidung/40120
https://www.jusline.at/entscheidung/28903
https://www.jusline.at/entscheidung/25098
https://www.jusline.at/entscheidung/26771
https://www.jusline.at/entscheidung/28896
https://www.jusline.at/entscheidung/25098
https://www.jusline.at/entscheidung/40120
https://www.jusline.at/entscheidung/28903
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2009/6/23 2007/13/0014
	JUSLINE Entscheidung


